
Vorwort

Die tatsächlichen oder vermeintlichen Datenschutzskandale der letz
ten Jahre haben die Bundesregierung veranlasst, sich des Arbeitneh
merdatenschutzes anzunehmen. Dieses Rechtsgebiet ist gesetzlich 
kaum geregelt. Wichtige Rechtsgrundsätze sind von der Recht
sprechung geprägt -  etwa das Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber 
Stellenbewerbem. Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf und 
will diesen in mehreren Schritten abarbeiten: In der letzten Legisla
turperiode wurde mit § 32 Bundesdatenschutzgesetz eine Grundnorm 
des Beschäftigtendatenschutzes geschaffen, die allerdings in der Pra
xis eher Verwirrung gestiftet als die Rechtslage geklärt hat. Mittler
weile hat die Bundesregierung den Entwurf eines Beschäftigten- 
datenschutzgesetzes mit zwölf neuen Paragraphen im Bundesdaten
schutzgesetz vorgelegt. Der Gesetzgeber steht nun vor der schwieri
gen Aufgabe, Regelungen zu erlassen, welche einerseits die Arbeit
nehmer vor übermäßiger Kontrolle und Ausforschung am Arbeits
platz schützen, andererseits die Unternehmen auch in die Lage ver
setzen, die Einhaltung der für sie geltenden Rechtsvorschriften effek
tiv überwachen zu können. Zu diesen Fragen haben die Veranstalter 
namhafte Referenten eingeladen, welche der Diskussion um den Ar
beitnehmerdatenschutz und auch dem Gesetzgebungsprozess neue 
Impulse verleihen werden.
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